
 1

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr   2 0 1 1 
 
 
 
I. Haushaltssatzung 

Auf Grund des § 94 der Gemeindeordnung Sachsen-Anhalt in der jetzt vorliegenden Fassung hat 
der Stadtrat der Stadt Weißenfels in der Sitzung am 27.01.2011 folgende Haushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2011 beschlossen: 
 
 
 

§ 1 

Haushaltsplan 

 

Der Haushaltsplan wird wie folgt festgesetzt: 

 

Gesamthaushalt 

- Einnahmen - 68.319.200 EUR 

- Ausgaben - 75.319.300 EUR 

 

im Verwaltungshaushalt 

in den Einnahmen auf 52.674.300 EUR 

in den Ausgaben auf  59.674.400 EUR 

 

im Vermögenshaushalt 

in den Einnahmen auf 15.644.900 EUR 

in den Ausgaben auf 15.644.900 EUR 

 

 

 

§ 2 

Kreditaufnahme 

 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und 

Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 

 
371.500 EUR 

 
festgesetzt. 
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§ 3 

Verpflichtungsermächtigung 

 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 

 

 

5.805.100 EUR 

 

festgesetzt. 

 

§ 4 

Kassenkredite 

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf  

 

16.000.000 EUR 

 

festgesetzt. 

 
 

§ 5 

Steuersätze 

 

Für die Festsetzung der Steuerhebesätze für Realsteuern wurde eine gesonderte 

Steuerhebesatzsatzung beschlossen. 

 

§ 6 

Stellenplan 

 

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung. 

Weißenfels,  

 

 

Risch 
Oberbürgermeister 



 3

II. Bekanntmachung der Haushaltssatzung  
 
Die öffentliche Auslegung des Haushaltsplanes erfolgt gemäß § 94 Abs. 3 Satz 1 der  
Gemeindeordnung Sachsen-Anhalt. 
Die Auslegung erfolgt in der  
 
                                               Stadtverwaltung Weißenfels 
                                               Rathaus, Markt 1 
                                               Zimmer 308 
                                               06667 Weißenfels 
 
 
zu folgenden Dienstzeiten: 
 
Montag, den 14.03.2011, 9:00 – 12:00 Uhr, 13.00 – 15:30 Uhr 

Dienstag, den 15.03.2011, 9:00 – 12:00 Uhr; 14:00 – 17:30 Uhr 

Mittwoch,  den 16.03.2011, 9:00 – 12:00 Uhr; 13:00 – 15:30 Uhr 

Donnerstag, den 17.03.2011, 9:00 – 12:00 Uhr; 13:00 – 15:30 Uhr 

Freitag, den 18.03.2011, 9:00 – 12:00 Uhr 

Montag,  den 21.03.2011, 9:00 – 12:00 Uhr; 13:00 – 15:30 Uhr 

Dienstag, den 22.03.2011, 9:00 – 12:00 Uhr; 14:00 – 17:30 Uhr 

 
Der Landrat des Landkreises Burgenlandkreis – als Aufsichtsbehörde - hat die 
Haushaltssatzung 2011 der Stadt Weißenfels mit kommunalaufsichtlicher Verfügung vom 
02.03.2011 mit Aktenzeichen 151401/J/550/2011 unter Auflagen genehmigt.  
 
Weißenfels, 04.03.2011 
 
 
 
R i s c h 
Oberbürgermeister 
 
 
 
 
 


